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Der Technische Ausschuss hat am 06.07.2022 dem Entwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes 

Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte 
Oberhofen" und die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu 
vom 20.06.2022 mit geändertem Geltungsbereich zugestimmt. 
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
ist im nachstehenden unmaßstäblichen Überslchtsplan schwarz gestrichelt 
umrandet: 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einschließlich text-
licher Festsetzungen, örtlicher Bauvorschriften mit Planzeichenerklärung, 
jeweils vom 20.06.2022, sowie des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
vom 07.06.2022 und der Begründung mit Umweltbericht vom 20.06.2022, 
wird in der Zeit von 01.08.2022 bis einschließlich 19.09.2022 im Tech-
nischen Rathaus, Salamanderweg 22, EG, Foyer (barrierefreier Zugang 
an der Gebäudeseite rechts vom Haupteingang) in Ravensburg sowie 
zusätzlich bei der Ortsverwaltung Eschach;rettnanger Straße 363, Ravens-
burg- Oberhofen, 1.0G. Flur während der Öffnungszeiten des Technischen 
Rathauses bzw. der Ortsverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) ausgelegt. 
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Stadtplanungsamt, Sala-
manderweg 22, 88212 Ravensburg bzw. stadtolanungsamteravensburg de„ 
Die Begründung mit Umweltbericht enthält Untersuchungen zu den The-
men Grünordnung und Gewässer (private Grünfläche zur Eingrünung Spiel-
platz, Pflanzung von Bäumen, Anlage freiwachsender Hecke, Versicke-
rungsmulde, Eingrünung zukünftiger Ortsrand, Erhalt vorhandener Gehölz-
streifen und Herstellung von Gehölzstreifen, Begrünung Tiefgarage/Flach-
dach/Fassade, Erhalt Kastanie und anschließender Gehölzbereich, Nie-
derschlagswasser, Starkregen), Verkehrslärmeinwirkung der K7983 auf ge-
plante Wohnbebauung, Schallimmissionen Hopfenhalle, Schallimmissionen 
durch das Vorhaben auf Umgebungsbebauung, Schadstoffemmissionen 
durch Baubetrieb, Schadstoffeinträge, Lichtemissionen, Abwasser und Ab- 

Nutzung erneuerbarer Energien und sparsame Nutzung von Energie, 
Berücksichtigung Umweltschutzziele übergeordneter Planungen (Regional-
plan Bodensee-Oberschwaben, Flächennutzungsplan), Schutzgebiete und 
Schutzobjekte (Naturdenkmal Baumgruppe mit 2 Linden, 1 Ahorn, Natura 
2000: Schussenbecken mit Tobelwäldem südlich Blitzenreute, Biotop: 
Feldgehölz „Untere Heide" nördlich Oberhofen, Bachbegleitender Gehölz-
saum nördlich Oberhofen, Landesweiter Biotopverbund/Wildtierkorridor, 
Wasserschutzgebiete/Überschwemmungsgebiete, wassersensible Berei-
che, Fläche, Geologie und Eioden und zu den Schutzgütem Mensch, Ge-
sundheit und Erholung (Lärmimmissionen), Arten (Fettwiese, Bäume), Bio-
tope, Biodiversität, Fauna (Vögel: u.a. Singvögel, Gebüschbrüter, Krähen, 
Greifvögel, Spechte, Rauchschwalben, Mehlschwalben; Fledermäuse: 4.a. 
Zwergfledermausarten, Braunes Langohr, Mausohr-Gruppe, Breitflügel-
fledermaus; Zauneidechse), Landschaft (Wiesenfläche), Geologie, Wasser, 
Grundwasser (Einzugsbereich Schussen), Oberflächenwasser (Bachverdo-
lung/Siechenbach), Klima/Luft (Kaltluftabfluss, Kaitluftentstehungsfläche), 
Boden (Bodenschutzkonzept und Altlasten) und zu Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen, Kompensationsmaßnahmen (Feuchtwiesenzone auf 
Niedermoorboden, Umwandlung Intensiv- in mageres Wirtschaftsgrünland, 
Gemarkung Bodnegg „Weiherwiesen"),  Monitoring  

Außerdem sind folgende umweltbezogene Informationen verfügbar. 
- Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägem öffentlicher Belan-

ge zu den Themen Raumordnung, Gewerbelärm (Hopfenhalle, Parkplatz, 
Tiefgarage, Anlieferung), Naturschutz/Artenschutz (Maßnahmenkonzept 
Fledermäuse, Erhalt bestehender Gehölzstruktur, Pflanzung neuer Ge-
hölze und Bäume), Oberflächengewässer (Bachverdolung, Siechenbach), 
Altlasten (Oberboden Schürfgrube SG1, Aufsicht Erdarbeiten), Grundwas-
ser (Wasserversorgung, Grundwasserschutz), Abwasser (Niederschlags-
wasser, Versickerungsmulde, Dachbegrünung, Photovoltaik), Boden-
schutz (hochwertige Böden, Bodenschutzkonzept, Wiederverwertung) 
Fachgutachten/Untersuchungen zu den Themen Artenschutz: Habitat-
qualität für Vogel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien und sonstige Aden-
gruppen, Flora (Heckenstruktur, Fettwiese, Bäume u. a. Walnussbäume, 
Kastanie, Gehölze entlang der Tettnanger Straße), Fauna (Vögel: u.a. 
Singvögel, Gebüschbrüter, Krähen, Greifvögel, Spechte; Fledermäuse: 
u.a. Zwergfledermaus, Braunes Langohr, Mausohr-Gruppe, Breitflügel-
fledermaus, Mückenfledermaus; weitere Säugetiere: Klein- Mittel- und 
Großsäuger wie Igel, Steinmarder, Feldhase, Fuchs und Reh; Reptilien 
wie Zauneidechse; Amphibien), Naturdenkmal „Baumgruppe mit 2 Lin-
den, 1 Ahorn", Biotop „Feldgehölz Untere Halde nördlich Oberhofen"; 
schalltechnische Einschätzung Hopfenhalle, Verkehrslärm, Gewerbelärm 
(Betrieb/Anlieferung, Parkplatzverkehr, Tiefgaragenzufahrt, Einkaufswa-
gen, Backshop, stationäre Anlage), Geomorphologische Situation, Bo-
denschichten, bautechnische Beschreibung der Schichten (Mutterboden, 
Verwitterungsdecke, Terrassenkies, Grundmoräne), Bodenkennwerte, 
Bodenklassifizierung, Erdbebenklassifizierung, Umwelttechnische Unter-
suchungen, Ergebnisse Bodenproben, Schicht- und Grundwasserverhält-
nisse, Durchlässigkeit der Böden, Versickerungsmöglichkeiten, Gründung 
und baubegleitende Maßnahmen (Baugrund, Baugruben, Bauwerksab-
dichtung, Straßenbaumaßnahmen) 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
M9901.0810.111nWeiSe; 
Die Planunterlagen können im Zeitraum der Auslegungsfrist auch auf Bau-
leitplanung Online unter https://bw.bauleitplanung-online.de  eingesehen 
werden. Hier können Sie ebenfalls Ihre Stellungnahme zum Bebauungsplan 
digital einreichen. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www. 

, ravensburg.de/rv/wIrtschaft-planen-bauen/bauleitplanung/oeffentlichkeits-
beteiligung.php.  
Im Zusammenhanginit dem Datenschutz wird darauf hingewiesen, dass . 
ein Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher grund-
sätzlich alle Stellungnahmen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens in 
Öffentlicher Sitzung beraten und entschieden werden. 
Der Inhalt der Stellungnahmen, die aus der Öffentlichkeitsbeteiligung ein-
gehen, ist hierbei im Rahmen von weiteren öffentlichen Beratungen anony- 

sovielt auf diese Angaben im Hinblick auf die Verständlichkeit bzw. 
Bewertbarkeit des Inhalts der Stellungnahme verzichtet werden kann. 
Im Übrigen sind personenbezogene Daten zur Stellungnahme (wie Name 
und Anschrift des Verfassers der Stellungnahme) jedoch grundsätzlich 
für die Mitglieder des jeweils zuständigen Gremiums und die zuständigen 
Mitarbeiterlinnen der Stadtverwaltung sowie die mit der Planung betrauten 
Dritten insbesondere im Hinblick auf die Beurteilung der in der Stellung-
nahme erwähnten Belange und die spätere Abwägung sichtbar. 
Zur Rechtssicherheit des Bauleitplanverfahrens werden alle Stellungnah-
men einschließlich der in diesem Zusammenhang bekannt gewordenen 
personenbezogenen Daten wie Namen und Anschriften und deren Abwä-
gungen dauerhaft archiviert. 
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass mit der Einreichung einer Stel-
lungnahme inkl. möglicher Anhänge wie Fotos oder Pläne auch das Recht 
an der notwendigen Nutzung und Verwertung im Rahmen des weiteren 
Verfahrens an die Stadt Ravensburg übertragen wird, soweit es sich hierbei 
um ein ,,Werk" im Sinne des Urheberrechts handelt. 
Nähere Informationen zum Datenschutz und Urheberrecht werden zusam-
men mit den anderen Planunterlagen im jeweils o.g. Zeitraum öffentlich 
ausgelegt bzw. auf der Homepage der Stadt Ravensburg zur Verfügung 
gestellt. 
Die Datenschutzerklärung der Stadt Ravensburg finden Sie auf der städti-
schen Homepage unter www,rayenstura.de/rvklatenschutz.php   

•. gez.  Dirk Bastin,  Bürgermeister 
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